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| C otre

úber die

milispflidtigteit
im

Großherzogthun Baden

vom 28ten Juny 1812 .

Carl von Gottes Gnaden ,

Großherzog zu Baden , Herzog zu Zaͤhringen ,

Landgraf zu Nellenburg , ꝛc. ꝛc. Graf zu Hanau ꝛc. ꝛc.

Da Drang der Umſtaͤnde hat Uns , ruͤckſichtlich der

Milizpflichtigkeit unſerer Unterthanen , genoͤthigt, auch

jene Freiheiten , die in dem Edikt vom zoten September

1808 . noch zugelaſſen ſind , weiter zu beſchraͤnken , und

alle fruͤher darüber ergangene Verordnungen — alſo

peuo den Zten den des Edikts vom 22ten July 1807 -

über die grundherrliche Verfaſſung aufzuheben .

Wir verordnen daher nach angehoͤrtem Staatsrath
folgendes:

Kein Unterthan iſt von der Kriegsdienſt⸗Pflicht frey ;

jeder muß ſich , jedoch nur einmal in ſeinem Leben , nem⸗
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lich nach vollendetem agten Jahr , dem Loos unterwor⸗

fen ; wer z. B . im Jahr 1793 . geboren iſt , kommt fuͤrs

Jahr 1813. ins Loos ; trift ihn fuͤr dieſes Jahr das Loos

nicht zum activen Kriegsdienſt ; ſo bleibt er in der Re⸗

ſerve bis zum 23ten Jahr ; z wird er in dieſer Zeit nicht

zum activen Dienſt nach ſeiner im Loos gezogenen Num⸗

mer einberufen , ſo iſt er ganz frey . Wenn z. B . ein

Bezirksamt 100 in die dermalige Conſcription kommen⸗

de Juͤnglinge und davon 25 zum gctiven Dienſt abzulie⸗

fern hat , ſo gehoͤren die erſten durchs Loos gezogene

25 Nummern zu letzterem , und die übrigen 75 zur Re⸗

ferve , in welcher fie bis zum 23ten Jahr , alſo die fuͤrs

Jahr 1813 . ins Loos Gekommene bis zum 3iten December

1816 . bleiben .
`

S a

Ausgenommen von der durchs Loos beſtimmt wer -

denden KriegsdienſtPflicht ſind die Soͤhne Unſerer Stan⸗

desherren ; ſie koͤnnen aber , ſo wenig als ein anderer

Unſerer Unterthanen , ohne Unſere beſondere Erlaubniß ,

auswaͤrtige Kriegsdienſte annehmen .

§. 3.

Frey vom Kriegsdienſt ſind ferner , die Soͤhne aller

im Lande ſich aufhaltender fremder Perſonen ; — ſodann

alle wirklich beſoldete Staats⸗ und Hofdiener ; ferner alle

bei Uns und Unſerer Familie dermalen angeſtollte Livree⸗

Diener ; zu letztern dürfen künftig nur ſolche genom⸗

men werden , die nicht mehr milizpflichtig ſind .
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Der einzige Sohn eines 6o0jaͤhrigen Waters oder eiz

ner Wittwe , deren Gewerb durch dieſen erhalten wird —

und der aͤlteſte Sohn einer elternloſen — eine gemein⸗

ſchaftliche Haushaltung fuͤhrenden Familie ſoll zwar nicht

Nicen fenyn, aber ohne Loog Die legte Nummer in der Re -

ſerve erhalten.
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Bei dem dermaligen Mangel an aoa ſollen

alle diejenige , welche Theologie ſtudiren , frey ſeyn ; ſo

wie ſich aber diefer Mangel hebt , fo fallt auch die Be⸗

freyung weg ; Unſer Miniſterium des Innern ſoll daruͤber

nach einem Jahr an Uns berichten .

Zuruͤckgewieſene Theologen bleiben milizpflichtig ,

und kommen in dem Jahr ins Loos , in welchem ſie zu⸗

ruͤckgewieſen ſind .

Ergiebt ſich in der Folge bei den uͤbrigen dermalen

beſezten und uͤberſetzten Studienfaͤchern ein gleicher Man⸗

gel , wie bei den Theologen , ſo werden Wir aͤhnliche

Magsregeln eintreten laffen,
i
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Im Anfang des Monats July werden von den

geiſtlichen und weltlichen Ortsvorgeſezten jedesmal die

Liſten aus den Kirchenbuͤchern gefertigt , uͤber alle dieje⸗

nigen , welche fuͤr das naͤchſte Jahr looſen muͤſſenz alſo

im gegenwaͤrtigen Monat July uͤber diejenigen , die im

Jahr 1793 . geboren ſind , und mithin fuͤr das Jahr

1813 . ins Loos kommen .
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Die Liſten werden in der Gemeinde , damit jeder

ſeine Erinnerungen machen kann , acht Tage öffentlich

angeſchlagen.
Sind ſie berichtigt , ſo werden ſie dem Bezirksamt

ſpaͤteſtens den 14ten July zugeſtellt , welches eine Tabelle

fur das ganze Bezirksamt nach dem Formular Lit . A .

fertigt , und eine Zeit zur Viſitation und Meſſung der

Mannſchaft anberaumt .

Cin Bezirksamt , das nicht 5000 Seelen hat, mio
desfalls zum naͤchſten groͤßern geſchlagen .

Zur Viſitation wird der Phyſikus und Land - oder

AmtsChirurg beigezogen ; jeder muß viſitirt werden ;

die Gebrechen , die zum Kriegsdienſt untauglich madhen,
ſind in der Beylage Lit . B. beſtimmt .

Iſt die Viſitation geſchehen, ſo werden die Untaug⸗
lichen ausgeſchoſſen , und der Grund der Untauglichkeit in

den Liſten bemerkt ; der Arzt und Wundarzt ſind fuͤr die

Richtigkeit der Maͤngel verantwortlich .

Es kann gegen jeden fuͤr untauglich Erklaͤrten von

Jedem , der dabei ein Intereſſe hat , eine nochmalige Vi⸗

ſitation auf ſeine Koſten verlangt werden .

Hiernaͤchſt wird gemeſſen , und das Maas in die

Liſten eingetragen ;— wer nicht 5 Schuh des alten

Militaͤrmaaſes , oder 5 Schuh 2 Zoll neuen Landmaa⸗

ſes mißt , wird als untauglich ausgeſchoſſen ; ùber diefe

Untaugliche aber muß eine beſondere Liſte geführt wer⸗

den ; ſie looſen beſonders , aus ſolchen wird genommen ,
was zum Train noͤthig iſt .
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Sind nun die Liſten purificirt , ſo werden ſie ans

Kreisdirektorium ſpaͤteſtens den 15ten Auguſt eingeſchickt ;

dieſes ſendet aus den Liſten eine ſummariſche Tabelle Lit .

C . uͤber alle in die Conſcription fallende Mannſchaͤft ,

nach anliegendem Muſter , an das Miniſterium des In⸗

nern ſpaͤteſtens auf den lezten Auguſt ein .

Hy

Das KriegsMiniſterium macht dem Miniſterio des

Innern allemal im Monat Auguſt die Summe der zum

activen Dienſt fuͤr das naͤchſte Jahr noͤthigen Mannſchaft

bekannt ; das Miniſterium des Innern vertheilt dieſe

Summe auf die Kreisdirektorien nach Verhaͤltniß der in

jedem Kreis nach den eingeſchickten ſummariſchen Tabel⸗

len vorraͤthigen dies Jahr ins Loos kommenden taugli⸗

chen Mannſchaft .

Die Kreisdirektorien ſubrepartiren nach dem nemli⸗

chen Verhaͤltniß auf die Aemter , und dieſe nehmen im

September das Looſen im Amtsort in Gegenwart eines

Actuars , und zweyer UrkundsPerſonen vor .

SNG

Die Nummern werden fúr fo viel Perfonen , als

ins Loos fommen , in einen Bentel geworfen , aus wels

hem jeder , fo wie er aufgerufen wird , eine herauszieht ;

die gezogene Nummer wird in das Protokoll eingetra⸗

gen , und daraus am Ende eine Liſte nach fortlaufenden

Nummern gefertigt .

Was zum activen Dienſt beſtimmt iſt , wird im
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darauf folgenden Januar , alſo , die im Jahre 1793 .

Geborne , die jetzt für das naͤchſte Jahr ins Loos kom⸗

men , im Januar 1813 . , an die CantonsOffiziere auf

gemeinſchaftlich zu beſtimmenden Sammelplaͤtzen mit

genauen Liſten nach ankiegendem Formular Lit . D . uͤber⸗

geben ; vom Tage der Uebergabe faͤngt die Capitula⸗

tion an .

8. 9

Da jeder nur einmal in feinem Leben au loofen hat ,

fo muß er auh dabei auf die beftimmte Beit vor dem

Amt ſeiner Heimath per ſoͤnlich erſcheinen ; kommt er

im Loos zur Reſerve , ſo kann er mit amtlicher Erlaub —⸗

niß im Land , wenn er ein Gewerb hat , wandern , muß

aber alle 3 Monate von ſeinem Aufenthalt den Vorge⸗

ſezten ſeines Geburtsorts Nachricht geben .

Die Erlaubniß ins Ausland zu wandern kann einem

Reſerviſten nur von dem KreisDirektorio, und zwar nur

unter jener Bedingung gegeben werden .

Serios

Jede auſſerordentliche TruppenErgaͤnzung

wird aus der Reſerve , und zwar aus allen 4 Reſerve⸗

Jahren nach Verhaͤltniß der vorhandenen Mannſchaft

jeder JahrsClaſſe genommen ; dieſe Reſerviſten werden

ſo wie das Beduͤrfniß aufhoͤrt , zuerſt wieder von Unſerm

Kriegs Miniſterio entlaſſen .
Der Erſaz der ſich im Laufe des Jahrs ergebenden

Deſertionen geſchieht nicht aus der Reſerve , ſo wie dann
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auch ein zuruckgekommener und abgeſtrafter Deſerteur ,

der geſezlich eine neue Capitulation dienen muß , dem Mi⸗

litaͤr nicht fuͤr die naͤchſte Rekrutirung aufgerechnet werden

kann .

P

Wer bei der Meſſung und Viſitation nicht per ſoͤn⸗

lich erſcheint , wird als ein Ausgetretener , und als

dienſttauglich angeſehen ; für ihn zieht , wenn die Fa⸗

milie nicht ſelbſt Jemand dazu beſtellt hat , Der Bezirks⸗

Beamte das Loos .

Wird er im Loos zum activen Dienſt getroffen , und

kommt noch vor der Abgabe der Rekruten an den Can⸗

tons Officier , alſo im Januar , zuruͤck, ſo ſoll blos Ge⸗

faͤngnißſtrafe , die nicht unter 8 und nicht uͤber 21 Tage

gehen darf , ſtatt finden ; kommt er aber ert nah Der

RekrutenAbgabe an den CantonsOffieier zuruͤck , ſo iſt ent⸗

weder der Reſerviſt , der für ihn in Dienſt treten mußte ,

ſchon zu einem Regiment eingetheilt oder nicht ; im leztern

Fall wird der Reſerviſt entlaſſen , und der Ausgetretene,

der ſogleich zum KriegsDienſt eingezogen wird , nach mili⸗
taͤriſchen Geſetzen beſtraft .

Im erſtern Fall aber kann der Reſerviſt nur entlaſſen

werden , wenn ſein Vormann noch vor dem erſten Februar

erſcheint .

Erſcheint Letzterer ſpaͤter, ſo iſt ſein Vermögen ohne

weiters fùr die StaatsKaſſe konfis cirt ; es wird ſogleich ,

es mag angefallen, oder zu erwarten ſeyn , mit Arreſt
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belegt , und ihm darf durchaus nichts mehr davon ausge⸗

folgt werden .

Er wird ferner , er mag ſo alt ſeyn , als er will ,

zum KriegsDienſt , auf Rechnung der naͤchſtenRekrutirung
abgegeben ; er muß unnachſichtlich eine Kapitulation aus⸗

dienen , und wird wegen ſeines Ausbleibens nachdrüͤcklich

militaͤriſch beſtraft .

Wird er aber als dienſtuntauglich erfunden , ſo tritt

koͤrperliche Strafe ein , die bis auf 2 Jahre Zuchthaus ge⸗

hen kann ; es wird angenommen , daß er erſt waͤhrend ſei⸗
nes Austritts untauglich geworden iſt ; beweiſt er ſeine

fruͤhere Untauglichkeit , ſo kann die Strafe drey Monate

Arbeitshaus nicht uͤberſteigen .

S TA

Das Einſtellen ift jedem erlaubt ; der Einſteher muß
aber a ) ledig feyn , b ) durch einen Taufſchein beweiſen ,

daf er ùber 23 , und unter 36 Jahr alt ift , er mup

ferner c) ein obrigkeitliches Zeugniß ſeiner guten Auffuͤh⸗

rung beybringen ; d) ein Inlaͤnder und e) dienſttauglich

ſeyn.
Dem Einſteher darf hoͤchſtens 15 fl. in die Hand ge⸗

geben werden ; von der Einſtands Caution muͤſſen 300 fl.

unangegriffen bis nach beendigten Kapitulationszeit ſtehen

bleiben ; alles uͤbrige darf aber nach und nach auf den

Einſteher , ſo wie er es abverdient hat , verwendet werden ;

die Einſtandsgelder koͤnnen je nachdem es die Contrahen —

ten verabreden , bei dem Einſteller oder der Amortiſations⸗
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oder der GeneralEinſtandsgelder Caſſe angelegt, und die

Einſtands Vertraͤge vor jeder inlaͤndiſchen Obrigkeit abge⸗

ſchloſſen werden ; zur Guͤltigkeit der leztern wird aber

durchaus erfordert , daß ſie von dem Amt , unter welchem
der Einſteller ſteht , beſtaͤttigt worden ; dieſes muß beur⸗

theilen , ob die Einſtands Summe mit dem Vermoͤgen des

Einſtellers in Verhaͤltniß ſteht ; es darf den dritten Theil

i eee nicht uͤberſteigen .

SETA

Entweicht ein Einſteher , ſo muß der Einſteller ie
in haften , und den Reſt der Kapitulationszeit entweder

felbſt ausdienen , oder einen andern Mann ſtellen .

S 2a ;

Jeder , der mit der Confcription befhåftigt ift , und

dabei , fey e8 vor - oder nachher fùr irgend ein Geſchaͤft
Geſchenke , annimmt , wird , neben Zahlung des doppelten

Werths und allenfaͤllſiger Entlaſſung vom Dienſt , mit

Gefaͤngniß Strafe , die bis auf 2Jahre gehen kann , a
K415 .

Unſer Miniſterium des Innern und des Kriegs ſind ,

fo weit jedes die Sache beruüͤhrt, mit dem Vollzug dieſer

Verordnung beauftragt . Gegeben Carlsruhe , den 28ten

Juny 1812 .
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Frhr . v. Edelsheim .
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